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Gesetz
über den Vertrag vom 3. Oktober 1977 
über Freundschaft, Zusammenarbeit 

und gegenseitigen Beistand 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik

vom 21. Dezember 1977

§ 1
Die Volkskammer bestätigt den am 3. Oktober 1977 in Ber

lin Unterzeichneten, nachstehend veröffentlichten Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik.

§ 2
Der Tag, an dem der Vertrag gemäß seinem Artikeln 

wirksam wird, ist im Gesetzblatt der Deutschen Demokrati
schen Republik bekanntzugeben.

§3

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am einundzwanzigsten Dezember neun
zehnhundertsiebenundsiebzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den einundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertsiebenundsiebzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k e r

Vertrag
über Freundschaft, Zusammenarbeit 

und gegenseitigen Beistand 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik

Die Deutsche Demokratische Republik und die Tschecho
slowakische Sozialistische Republik haben,

davon ausgehend, daß in dem historisch kurzen Zeitraum 
seit Лег Befreiung vom Hitlerfaschismus durch die ruhm
reiche Sowjetarmee im Prozeß des sozialistischen Aufbaus 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik feste Bande 
einer brüderlichen Freundschaft und allseitigen Zusammen
arbeit auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und 
des sozialistischen Internationalismus geschaffen wurden;

fest entschlossen, ihre engen freundschaftlichen Beziehun
gen zum Nutzen beider Staaten, ihrer Völker und der Gemein
schaft der sozialistischen Länder allseitig weiterzuentwickeln 
und den gesetzmäßigen Prozeß der weiteren Annäherung der 
sozialistischen Länder und Nationen zu fördern;

der weiteren Vervollkommnung der politischen und ideo
logischen Zusammenarbeit, der Entwicklung und Vertiefung 
der sozialistischen ökonomischen Integration große Bedeutung 
beimessend;

ihrem Streben Ausdruck verleihend, gemäß den Grund
sätzen und Zielen der sozialistischen Außenpolitik die gün

stigsten internationalen Bedingungen für die Errichtung des 
Sozialismus und Kommunismus zu gewährleisten;

dem Schutz der territorialen Integrität und Souveränität 
beider Staaten gegen jegliche Anschläge erstrangige Bedeu
tung beimessend;

fest entschlossen, die sich aus dem Warschauer Vertrag 
über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Bei
stand vom 14. Mai 1955 ergebenden Verpflichtungen konse
quent zu erfüllen;

geleitet vom entschiedenen Bemühen, zur Stärkung der Ge
schlossenheit aller Länder der sozialistischen Gemeinschaft 
beizutragen, die auf der Gemeinsamkeit der Gesellschafts
ordnung und der Endziele beruht;

bekräftigend, daß die Festigung, die Weiterentwicklung und 
der Schutz der sozialistischen Errungenschaften, die dank 
der heldenhaften Anstrengungen und der aufopferungsvollen 
Arbeit der Völker erzielt wurden, gemeinsame internationa
listische Pflicht der sozialistischen Länder sind;

in der festen Absicht, die weitere Festigung des Friedens 
und der Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt zu för
dern und ihren Beitrag dazu zu leisten, die Prinzipien der


